
 
 

Einwohnerrat Wettingen 2021-0152

Interpellation Palit Orun, GLP, und Fricker Martin, SVP, vom 28. Januar 2021 betreffend 
Einflussnahme auf die Entlöhnung des Gemeindepersonals

Es herrscht immer wieder eine Verwirrung, ob und inwieweit der Einwohnerrat in Wettingen bei 
der jährlichen Budgetdebatte Einfluss auf die Lohnsumme nehmen darf. Martin Süess, Leiter 
Rechtsdienst der Gemeindeabteilung beim DVI Kanton Aargau, äusserte sich dazu am 9. Ok-
tober 2020 in einem E-Mail wie folgt: «Die Löhne können nicht direkt verändert werden. Man 
müsste die entsprechenden Grundlagen ändern, also wohl das Personalreglement. Beim Per-
sonal sind – wenn die Grundlagen revidiert sind – Änderungskündigungen auszusprechen.»

Fragen:
1. Das Gemeindepersonal in Wettingen wird nach öffentlichem Recht angestellt:

a. Worin liegen die Unterschiede zu einer Anstellung in der Privatwirtschaft nach privatem 
Recht?

b. Was sind die Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden der Gemeinde Wettingen?
2. Welche Reglemente müssten wie (genauer Wortlaut) angepasst werden, damit der Einwohnerrat in 

Wettingen ggf. eine Lohnkürzung des Gemeindepersonals im Rahmen der jährlichen Budgetdiskus-
sion vornehmen könnte?

3. Falls der Einwohnerrat bei einer Budgetsitzung beschliessen würde, die Lohnsumme um einen be-
stimmten Prozentsatz (z. Bsp. 5 %) zu kürzen:
a. Wie würde dann der Prozess gegenüber den Gemeindeangestellten konkret aussehen, den der 

Gemeinderat in die Wege leiten müsste (Vertragsanpassungen etc.)?
b. Welche Personen in der Gemeinde sind bei so einem Prozess involviert?

4. Wie funktionieren Änderungskündigungen in der Gemeinde Wettingen und innerhalb welcher Frist 
könnten solche ausgesprochen werden?

5. Nachdem die Reglemente ggf. angepasst worden sind:
a. Könnte der Einwohnerrat dann für bestimmte Mitarbeitergruppen (Lohnklassen, Abteilungen) 

Lohnkürzungen beantragen?
b. Wäre es also rechtlich zulässig, beispielsweise allen Mitarbeitenden, die mehr als eine be-

stimmte Lohnsumme (z. Bsp. CHF 120'000; hochgerechnet auf ein 100 %-Pensum) verdienen 
oder allen Mitarbeitenden in einer bestimmten Abteilung die Entschädigung zu kürzen?
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